
Grundstücksverkehr

SED, S. 54). Dieses Ziel erfordert, die 
Grundfonds, vor allem die hochproduktiven 
Maschinen und Anlagen, mehrschichtig aus
zulasten, durch Rationalisierungs- und Re
konstruktionsmaßnahmen zu modernisieren 
und die Lebensdauer zu verlängern, planmä,- 
ßig zu warten und instand zu halten sowie 
nicht mehr benötigte Grundfonds zur Nut
zung anzubieten bzw. auszusondern. Zur G. 
gehört auch, die vorhandenen Einrichtungen 
der Volksbildung, der Kultur, des Gesund
heitswesens sowie die Sportstätten effektiv 
auszulasten, u. a. durch Mehrzwecknut
zung.
Die örtlichen Volksvertretungen und ihre Or
gane leisten einen wichtigen Beitrag zur Er
höhung der G. Sie sind verantwortlich für die
G. in den ihnen unterstellten Kombinaten, 
Betrieben, Genossenschaften und Einrich
tungen. Zugleich nehmen sie auch wirksam 
Einfluß auf die G. in den ihnen nicht unter
stellten Kombinaten und Betrieben, vor al
lem auf dem Wege der —»territorialen Ratio
nalisierung. Für alle Kombinate und Betriebe 
sind die territorialen Bedingungen zu schaf
fen, die den Werktätigen die Schichtarbeit er
möglichen und erleichtern. Das betrifft den 
Berufsverkehr, die Versorgung der Schichtar
beiter am Arbeitsplatz, die Öffnungszeiten 
ausgewählter Handels- und Dienstleistungs
einrichtungen, die Betreuung der Kinder, die 
Wohnverhältnisse und die gesundheitliche 
Betreuung der Schichtarbeiter.
Im Rahmen der territorialen Rationalisierung 
haben sich zur besseren Auslastung der 
Grundfonds die Zusammenarbeit der Haupt
mechaniker der Betriebe im Territorium, die 
Vermittlung freier Grundfonds und Kapazitä
ten über die „Banken der Reserven produkti
ver Fonds“ sowie die Umsetzung von in Groß
betrieben nicht mehr benötigten Grundmit
teln in kleinere Betriebe und PGH ber 
währt.
Auf die G. kann über eine effektive Investi
tionstätigkeit maßgeblich eingewirkt werden. 
Bereits mit der einfachen Reproduktion der 
Grundfonds ist ein Zuwachs an Leistung und 
Effektivität anzustreben. Erweiterungsinve
stitionen dürfen nur dann vorgenommen wer
den, wenn die vorhandenen Grundmittel 
mehrschichtig ausgelastet werden. Durch den 
konzentrierten und effektiven Einsatz der zur

Verfügung stehenden —> Investitionen sowie 
kurze Reälisierungszeiten ist eine schnelle ka- 
pazitäts- bzw. versorguiigswirksame Fertig
stellung der Vorhaben zu gewährleisten. Ge
meinsame Investitionen der Betriebe und 
Einrichtungen im Territorium (z. B. Heizhäu
ser, soziale und kulturelle Einrichtungen, Lä
gerkapazitäten, Vörfertigungszentren) und 
die gemeinsame Nutzung der auf diese Weise 
geschaffenen Grundfonds tragen zu einer hö
heren G. bei. Die Räte der Bezirke und Krei
se sind berechtigt, Vorschläge zur gemeinsa
men Durchführung von Investitionen zu un
terbreiten, wenn das volkswirtschaftlich ef
fektiverist.
Bei der Beratung der Plandokumente und der 
Kontrolle ihrer Erfüllung haben die ständigen 
Kommissionen gewissenhaft zu prüfen, ob 
der effektive Einsatz der vorhandenen und 
neu zu schaffenden Grundfonds gesichert 
wird. Die Kommissionen nehmen im Rahmen 
von Kontrollen und Aussprachen mit den 
Werktätigen in den Betrieben, Genossen
schaften und Einrichtungen, durch Beratun
gen mit den an ihren Sitzungen teilnehmen
den Leitern, durch Vorschläge und Empfeh
lungen u. a. Formen Einfluß auf die Erhö
hung der G.
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Grundstücksverkehr - Rechtsgeschäfte ins
besondere zwischen Bürgern über Grund
stücke und Gebäude, vor allem Übertragung 
des Eigentumsrechts an Grundstücken und 
Gebäuden.
Das Eigentumsrecht kann übertragen werden 
durch Vertrag (Kauf-, Überlassungs-, 
Tausch- und Schenkungsvertrag), durch Erb-
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